
 

 

 

Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
 
heute möchte ich Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten 
informieren:  
 
1. FAQ des bayerischen Innenministeriums zu den Gebührenregelungen der 

Unterkünfte 
Nachdem der Freistaat Bayern nach einem Gerichtsurteil die Gebührenordnung 
für Unterkunftskosten in staatlichen Einrichtungen neu festlegen musste, 
wurden zuletzt keine Gebührenbescheide mehr verschickt. Jetzt liegt eine neue 
Gebührenordnung vor und es werden auch rückwirkend Bescheide erlassen 
und verschickt. Zu diesen Bescheiden hat das bayerische Innenministerium ein 
PDF mit häufig gestellten Fragen veröffentlicht (PDF 20191212 FAQ  zur 
Gebührenerhebung). Bei diesen Bescheiden ist es wichtig, dass sich die 
Betroffenen umgehend darum kümmern und im gleichen Monat um 
Kostenübernahme bemühen. Im Zweifelsfall immer auch eine der Migrations-, 
Flüchtlings- und Integrationsberatungsstellen kontaktieren.  

 
2. Woher|Wohin – Eine Ausstellung vom Ankommen und Weggehen im Museum 

für Franken in Würzburg 
Zu allen Zeiten verließen Menschen aus unterschiedlichen Gründen Ihre 
Heimat: Auf der Suche nach Arbeit, Freiheit oder Sicherheit, aus 
wirtschaftlicher Not, aus Liebe oder Neugier, im Dienste des Glaubens, des 
Handels oder der Wissenschaft. Auch in Unterfranken waren und sind 
Wanderungsbewegungen Normalität. Das Museum für Franken (Festung 
Marienberg, 97082 Würzburg) widmet dem Thema vom 05. Dezember bis 22. 
März 2020 eine Ausstellung. Alle Informationen zur Ausstellung, Flyer und 
Begleitprogramm finden Sie unter https://www.bezirk-unterfranken.de/unsere-
leistungen/heimatpflege/ausstellungen/17771.Woher--Wohin.html.  
 

3. Seminar „Völkischer Nationalismus, rechte Ökologiebewegungen und soziale 
Rhetorik – Strategien und Ideologien von Neonazis, Neo-Salafisten und neueren 
extrem rechten Bewegungen in Deutschland“ vom 03. Bis 05. Februar 2020 in 
Würzburg 
Die Gesellschaft für Politische Bildung e.V. lädt in Kooperation mit dem 
Netzwerk politische Bildung in der Bundeswehr zu oben genanntem Seminar in 
die Akademie Frankenwarte nach Würzburg ein. Im Seminar werden 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten von extrem rechten Bewegungen in Ost- 
und Westdeutschland von 1945 bis heute aufgezeigt. Der Extremismus-Begriff 
wird aus sozialwissenschaftlicher Sicht erläutert, Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten am Beispiel neo-salafistischer und extrem rechter 
Bewegungen in Deutschland thematisiert. Hierbei wird insbesondere auf die 
Konzepte des "völkischen Nationalismus" und rechter Ökologiebewegungen 
eingegangen. Unter anderem anhand der sozialen und ökologischen Frage wird 
eine politische Verortung der AfD vorgenommen und diskutiert. Des Weiteren 
werden Ursachen für das Erstarken extrem rechter Bewegungen analysiert und 
Handlungsstrategien erarbeitet.  
 

  

https://www.bezirk-unterfranken.de/unsere-leistungen/heimatpflege/ausstellungen/17771.Woher--Wohin.html
https://www.bezirk-unterfranken.de/unsere-leistungen/heimatpflege/ausstellungen/17771.Woher--Wohin.html



 


 


 


 Häufig gestellte Fragen zum Thema Neuregelung der DVAsyl 


 


 


1. Wofür werden Gebühren erhoben? 


 


Gem. § 22 Abs. 1 DVAsyl werden Kosten für die Inanspruchnahme von staatlichen 


Einrichtungen und anderer gewährter Sachleistungen erhoben.  


 


Die Benutzungsgebühr ist für die Inanspruchnahme von Aufnahmeeinrichtungen 


(ANKER), Gemeinschaftsunterkünften und dezentralen Unterkünften  zu entrich-


ten. Sie enthält die dort genutzte Haushaltsenergie (Strom). Weiterhin sind auch 


die Auslagen für Verpflegung zu zahlen. 


 


Die Benutzungsgebühr und die Auslagen für Verpflegung stellen zusammen die 


Kosten im Sinne des § 22 Abs. 1 DVAsyl dar.  


 


2. Früher waren Übergangswohnheime auch kostenpflichtig. Jetzt nicht 


mehr? 


 


Auch für die Inanspruchnahme von Übergangswohnheimen werden wieder Ge-


bühren erhoben. Im Rahmen der Änderungsverordnung zur DVAsyl (GVBl. 2019 


S. 613) wurden auch die Gebührenregelungen der Verordnung zur Ausführung der 


Sozialgesetze (AVSG) angepasst. 


 


3. Wer ist zuständig für die Erhebung der Kosten? 


 


Die zentrale Gebührenabrechnungsstelle (zGASt) der Regierung von Unterfranken 


ist für die Kostenerhebung zuständig.  


 


4. Wer ist von der Gebührenerhebung betroffen? 


 


Kostenschuldner sind nach § 22 Abs. 2 DVAsyl grundsätzlich Personen, die nicht 


mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) leistungsberechtigt sind.  


Also anerkannte Flüchtlinge, die nicht mehr verpflichtet sind, in der Asylunterkunft 


zu wohnen (sog. Fehlbeleger).  
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Personen, die unter das AsylbLG fallen, sind ausnahmsweise kostenpflichtig, 


wenn diese sich schon seit über 18 Monate im Bundesgebiet aufhalten und über 


Einkommen / Vermögen verfügen. Soweit ein Leistungsberechtigter bereits vorher 


Einkommen oder Vermögen hat, muss er die Kosten der Unterkunft und sonstiger 


gewährter Sachleistungen nach § 7 AsylblG erstatten. 


 


Bewohner eines Übergangswohnheimes sind nach § 132 AVSG gebührenpflichtig. 


 


5. Übernimmt hierfür jemand die Kosten? 


 


Bei anerkannten Flüchtlingen besteht ggf. ein Anspruch auf Übernahme der Kos-


ten durch das jeweils örtlich zuständige Jobcenter (bei arbeitsfähigen anerkannten 


Flüchtlingen / SGB II-Leistungsberechtigten) bzw. Sozialamt (nicht arbeitsfähigen 


anerkannten Flüchtlingen / SGB XII-Leistungsberechtigten). Eine solche Über-


nahme kann ggf. auch erfolgen, soweit bisher (mangels Bedürftigkeit) noch kein 


Anspruch gegenüber dem Jobcenter bzw. Sozialamt bestand. Dies ist der Fall, 


wenn durch die Kosten nun (erstmals) die Leistungsfähigkeit überfordert wird. 


Hierzu muss sich der eventuell Leistungsberechtigte noch im selben Monat an das 


Jobcenter bzw. das Sozialamt wenden, in dem er den Kostenbescheid erhalten 


hat. Sollte er dies nicht tun, besteht kein Anspruch auf Kostenübernahme. 


 


Bei Personen, die unter das AsylbLG fallen, besteht keine Möglichkeit der Kosten-


übernahme, weder durch das Jobcenter noch durch das Sozialamt. Eine Leis-


tungsüberforderung sollte nicht eintreten, da grundsätzlich nicht das gesamte Ein-


kommen zur Berechnung der zu zahlenden Kosten berücksichtigt wird, sondern 


nur ein Teil davon (vgl. hierzu auch Nr. 8 – 10).   


 


6. Welche Möglichkeiten bestehen, wenn die Kosten nicht übernommen 


werden? 


 


Sollte dem anerkannten Flüchtling, der nach Prüfung des Jobcenters ausreichend 


Einkommen und Vermögen und daher keinen Anspruch auf Übernahme der Kos-


ten hat, oder dem Asylbewerber eine sofortige Zahlung nicht möglich sein, gibt es 


zwei Möglichkeiten: Es kann entweder eine Ratenzahlung oder eine Stundung 


beantragt werden.  Hierzu muss sich der Betroffene direkt an die zGASt wenden. 
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7. Wird sichergestellt, dass SGB-Leistungsbezieher genügend Zeit haben, 


um sich an das Jobcenter wenden zu können? 


 


Die Kostenfestsetzungsbescheide ergehen nur bis zur Mitte des Monats. Damit 


wird sichergestellt, dass die Betroffenen genügend Zeit haben, um sich im selben 


Monat an das Jobcenter zu wenden. Außerdem wird in dem Gebührenbescheid 


deutlich darauf hingewiesen, dass sich der Betroffene noch im gleichen Kalen-


dermonat an das Jobcenter / Sozialamt wenden muss. 


 


8. Die zGASt hat früher für anerkannte Flüchtlinge den Kostenübernahme-


antrag beim Jobcenter gestellt. Geschieht dies jetzt auch wieder? 


 


Ja, auch künftig stellt die zGASt im Rahmen einer Duldungsvollmacht für aner-


kannte Flüchtlinge  den Antrag auf Kostenübernahme beim Jobcenter. Dennoch 


sollte sicherheitshalber auch der anerkannte Flüchtling rechtzeitig die Kostenüber-


nahme beantragen. 


 


9. Im Jahr 2017 hat der Asylbewerber gearbeitet, danach aber nicht mehr. 


Muss er trotzdem Gebühren für 2017 zahlen, obwohl er nun kein Ein-


kommen mehr hat? 


 


Ja, die Kostenpflicht besteht für den Zeitraum, in dem der Asylbewerber Arbeit 


hatte.  


 


10. Hat der Asylbewerber in diesem Fall einen Anspruch auf Übernahme der 


Kosten beim Jobcenter oder Sozialamt? 


 


Nein. Die Kostenübernahme durch das Jobcenter oder Sozialamt bei Personen, 


die unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen, ist ausgeschlossen. 


 


11. Woher weiß die zGASt, wie hoch das Einkommen des Asylbewerbers ist 


oder war? 


 


Asylbewerber benötigen eine Arbeitserlaubnis für die Aufnahme einer Erwerbstä-


tigkeit. Diese Erlaubnis wird grundsätzlich von der Kreisverwaltungsbehörde er-


teilt, diese meldet die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit an die zGASt. Die Kreis-
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verwaltungsbehörde und die zGASt informieren den Betroffenen darüber, dass bei 


Aufnahme einer Erwerbstätigkeit Kosten für die Inanspruchnahme von staatlichen 


Einrichtungen und sonstigen gewährten Sachleistungen anfallen. Sodann wird der 


Betroffene aufgefordert, den Arbeitsvertrag bzw. den Lohnnachweis an die zGASt 


zu übermitteln. Soweit der Kostenschuldner diese Unterlagen bereits in der Ver-


gangenheit an die zGASt übermittelt hat, besteht für die rückwirkende Gebühren-


erhebung kein weiterer Bedarf an einer erneuten Übersendung.  


 


12. Der Asylbewerber hat der zGASt trotz Aufforderung keine Gehaltsnach-


weise vorgelegt. Was passiert in diesen Fällen? 


 


Sind das tatsächlich erzielte Einkommen und z.B. zu berücksichtigende Freibeträ-


ge aufgrund fehlender Lohnnachweise nicht bekannt, wird ein  Einkommen zur 


Berechnung der Kosten angenommen, welches den höchst möglichen Gebühren-


satz zur Folge hat. Die Vorlage von Gehaltsnachweisen kann also zur Senkung 


der Kosten für den Betroffenen führen.  


 


13. Wie wird die Höhe der neuen vollen Benutzungsgebühr  festgelegt? 


 


Die volle monatliche Benutzungsgebühr wird jährlich  neu berechnet.  Dazu wer-


den die Kosten des Vorjahres für die Anschlussunterbringung ermittelt und durch 


die Gesamtkapazitäten geteilt. Der sich hieraus ergebende Wert stellt die volle 


Benutzungsgebühr dar.  


 


14. Wo finde ich die volle Benutzungsgebühr? 


 


Die Höhe der Gebühren für die Jahre 2015 bis 2019 wurde im bayerischen Minis-


terialblatt (BayMBl.) 2019 Nr. 443 vom 30.10.2019 veröffentlicht. Künftig wird die 


volle Benutzungsgebühr im BayMBl. jährlich zum 1. Juli eines Jahres bekanntge-


geben, die dann von Juli des laufenden bis Juni des Folgejahres gilt. 


 


15. Muss ich die bekanntgegebene volle Benutzungsgebühr bezahlen? 


 


Nein, die volle Benutzungsgebühr dient der Berechnung der individuell festzuset-


zenden Gebühr. Auf die volle Benutzungsgebühr werden Abschläge vorgenom-
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men. Diese Abschläge betragen mindestens 40 % bis maximal 85 % der vollen 


Benutzungsgebühr.  


 


16. Welche Abschläge gibt es bei der Benutzungsgebühr? 


 


Es wird immer ein pauschaler Sozialabschlag vorgenommen. Die Höhe des Ab-


schlags richtet sich nach der Rolle der Person in einem ggf. vorhandenen Haus-


haltsverband.  


 


Bei der Höhe des Abschlags wird auch die bewohnte Zimmerkategorie berücksich-


tigt. So wird für einen Platz in einem Mehrbettzimmer ein weiterer Abschlag vor-


genommen. Die einzelnen Abschlagshöhen können dem § 23 Abs. 2 DVAsyl ent-


nommen werden. 


 


Zimmerkategorie abgeschlossene 


Wohneinheit oder 


Einbettzimmer 


Mehrbettzimmer 


bis 4-Bettzimmer 


Mehrbettzimmer 


ab 5-Bettzimmer 


und sonstige Un-


terkünfte 


alleinstehende oder 


einem Haushalt vor-


stehende Personen 


40 % 67 % 75 % 


Haushaltsangehörige 60 % 80 % 85 % 


 


17. Was ist ein Haushaltsverband? 


 


Ein Haushaltsverband besteht aus einem Haushaltsvorstand und den Haushalts-


angehörigen. Haushaltsvorstand kann beispielsweise die Mutter oder der Vater 


sein. Alle weiteren Familienmitglieder werden als Haushaltsangehörige bezeich-


net.  Der Haushaltsverband ist aber nicht nur starr auf Konstellationen wie Mutter, 


Vater, Kind gerichtet, sondern deckt auch weitere Konstellationen von Personen 


ab, die zusammen leben, wie Onkel und Neffe.  


 


 


 


 







- 6 - 


 


18. Zahlen die Haushaltsangehörigen das gleiche wie der Haushaltsvor-


stand? 


 


Nein, die Haushaltsangehörigen erhalten höhere Abschläge, dies soll vor allem 


größere Familie vor einer Leistungsüberforderung schützen. Alleinstehende Per-


sonen oder Personen, die einem Haushaltsverband vorstehen, erhalten einen Ab-


schlag in Höhe von 40 % auf die volle Benutzungsgebühr. Haushaltsangehörige  


erhalten einen Abschlag in Höhe von 60 %. 


 


19. Welche Zimmerkategorien gibt es? 


 


Die DVAsyl unterscheidet zwischen abgeschlossenen Wohneinheiten bzw. Ein-


bettzimmern, Mehrbettzimmern  bis 4-Betten und Mehrbettzimmer ab 5-Betten. 


 


20. Am Anfang des Monats hat der Gebührenpflichtige in einem 5-Bett-


Zimmer gewohnt, die letzten zwei Tage des Monats hingegen in einer 


abgeschlossenen Wohneinheit. Welche Zimmerkategorie wird für diesen 


Monat angewandt? 


 


Abgerechnet wird immer nur die zu Beginn des Monats bewohnte Zimmerkatego-


rie. Erst ab dem nächsten Monat wird die neue Zimmerkategorie berücksichtigt. 


 


21. Was ist mit der Haushaltsenergie und den Heizkosten? 


 


Beide Positionen sind in der Benutzungsgebühr enthalten. Eine separate Berech-


nung erfolgt nicht mehr. 


 


22. Was hat sich bei den Verpflegungskosten geändert? 


 


Auslagen für Verpflegung werden nur bei Vollverpflegung erhoben – gibt es als 


Sachleistung zum Beispiel nur ein Frühstück, werden keine Verpflegungskosten in 


Rechnung gestellt. Die Auslagen der Verpflegung richten sich nunmehr nach dem 


jeweils zugrunde liegenden Vertrag zur Sicherstellung der Verpflegung. Da diese 


Kosten hoch sein können, sieht die DVAsyl eine Deckelung vor, vor allem um eine 


Leistungsüberforderung zu vermeiden. Die Auslagen der Verpflegung werden auf 
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die Regelbedarfssätze des Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz (RBEG) gedeckelt, 


soweit die tatsächlichen Auslagen höher sind.   


 


23. Was passiert mit bestandskräftigen Bescheiden, die bis zum 31. August 


2016 erlassen wurden? 


 


Bescheide, die bis zum 31. August 2016 erlassen wurden, basieren auf der Ge-


bührenregelung der DVAsyl in der geltenden Fassung von 2004 (diese wurde 


nicht für unwirksam erklärt). Daher werden noch nicht bezahlte Bescheide wieder 


vollstreckt. Bestandskräftige, bereits bezahlte Bescheide bleiben bestehen. 


 


24. Was passiert mit bestandskräftigen Bescheiden, die ab dem 01. Sep-


tember 2016 erlassen wurden?  


 


Bescheide, die nach dem 1. September 2016 erlassen wurden, basieren auf der 


Gebührenregelung der DVAsyl in der Fassung von 2016, die mit Beschluss des 


BayVGHs vom 16. Mai 2018 für unwirksam erklärt wurde.  Bestandskräftige, be-


reits bezahlte Bescheide bleiben bestehen. Bestandskräftige, noch nicht bezahlte 


Bescheide werden aufgehoben und nach der neuen Rechtsgrundlage verbeschie-


den. 


 


25. Was passiert mit noch nicht bestandskräftigen Bescheiden? 


 


Noch nicht bestandskräftige Bescheide (wg. Widerspruch oder Klageverfahren) 


werden aufgehoben und auf Grundlage der neuen DVAsyl verbeschieden. 


 


26. Was ist mit Altfällen, die noch gar nicht verbeschieden wurden? 


 


Altfälle werden auf Grundlage der neuen Gebührenregelung verbeschieden. Hier-


bei kann es sich um Fälle handeln, die bis zurück ins Jahr 2015 reichen und nun 


erstmalig verbeschieden werden.  
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27. Bin ich schlechter gestellt, weil ich nicht auf Grundlage der alten Gebüh-


renregelung verbeschieden wurde? 


 


Nein. Die DVAsyl sieht eine Deckelung für den Haushaltsverband vor, die eine 


Verschlechterung nach neuer Rechtsgrundlage verhindert. Dabei wird der gesam-


te Haushaltsverband nach neuer und alter Rechtsgrundlage berechnet und vergli-


chen. Sollte die alte Rechtsgrundlage für den Haushaltsverband günstiger gewe-


sen sein, so wird der Gesamtbetrag auf diesen gedeckelt. Eine Verschlechterung 


wird dadurch verhindert. 


 


28. Ergeht ein Bescheid für das gesamte Jahr? 


 


Nein, die Abrechnung erfolgt monatsweise. Bei längeren Zeiträumen, die verbe-


schieden werden müssen, kann es deshalb dazu kommen, dass der Betroffene in 


einem Monat gleich mehrere Bescheide erhält. 


 


29. An wen kann ich mich bei Fragen zum Bescheid wenden? 


 


An die zentrale Gebührenabrechnungsstelle, diese ist unter der Telefon-Hotline 


0800-5099888 zu erreichen. Bei weiteren Rückfragen kann man sich auch an den 


zuständigen Sachbearbeiter wenden, die Kontaktdaten sind dem Bescheid zu ent-


nehmen. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration, Abteilung G, Sachgebiet G6 vom 12.12.2019. 
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Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

Die Teilnahmepauschale beträgt 150 Euro, weitere Informationen und 
Programm des Seminars finden Sie im angehängten Flyer (PDF 
200203_Ideologien.Strategien). Anmeldung zum Seminar ist unter 
https://www.frankenwarte.de/unser-bildungsangebot/aktuell.html möglich.  

 
4. Online-Hilfe und Info-Angebot für traumatisierte Geflüchtete und Helfer*innen 

Einen Therapieplatz zu finden ist für viele Geflüchtete nicht leicht und meist mit 
einer langen Wartezeit verbunden. Unter https://www.refugee-trauma.help/ gibt 
es frei verfügbare Übungen in mittlerweile 12 Sprachen, die eine Therapie zwar 
nicht ersetzen können, aber helfen, Wartezeiten zu überbrücken. Weiter gibt es 
auch Hinweise für den Umgang mit traumatisierten Personen und allgemeine 
Informationen zu Traumata.  
 

5. BAMF Minas – Atlas über Migration, Integration und Asyl  
Mit Minas, dem Atlas über Migration, Integration und Asyl bereitet das BAMF 
Statistiken und Daten zu eben diesen Themen grafisch auf und gibt damit einen 
Überblick über das Migrationsgeschehen in Deutschland, Europa und der Welt. 
Die Veröffentlichung kann als 7 MB großes PDF unter 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/Migrationsatlas/migrati
onsatlas-2019-11.html?nn=283640 eingesehen und heruntergeladen werden.  
 

6. Studie „Das pragmatische Einwanderungsland“ – Einstellung der Bevölkerung 
zu Migration  
In Talkshows und sozialen Medien entsteht oft der Eindruck, dass unsere 
Gesellschaft beim Thema Migration hoch polarisiert ist zwischen radikalen 
Gegnern jeglicher Einwanderung und Befürwortern, die alle Grenzen und 
Regeln abschaffen wollen. Doch wie sieht das Stimmungsbild in der breiten 
Bevölkerung aus? Mit der Studie „das pragmatische Einwanderungsland“ 
kommt die Friedrich-Ebert-Stiftung zu dem Ergebnis, dass die größte Gruppe 
der Befragten durchaus differenzierte Ansichten vertritt. Der Blick auf 
Einwanderung ist also nicht aufgeregt, sondern pragmatisch. Grundsätzlich 
sehen die Deutschen Einwanderung sogar als Chance. Aber es gibt auch 
Zweifel, ob die Politik den Herausforderungen gewachsen ist. Bei Interesse 
können Sie die Studie unter https://www.fes.de/themenportal-flucht-migration-
integration/umfrage-was-die-deutschen-ueber-migration-denken/ als PDF 
herunterladen.  
 

7. Rückkehr um jeden Preis? – Video einer Podiumsdiskussion zu freiwilligen 
Ausreisen 
Im Oktober hat die Heinrich-Böll-Stiftung unter dem Titel „Rückkehr um jeden 
Preis?“ mit Vertretern aus Ministerien, Politik und 
Nichtregierungsorganisationen das Thema Freiwillige Rückkehr von 
Geflüchteten diskutiert. Ordnungspolitisch wird aktuell verstärkt auf die 
Förderung „freiwilliger Rückkehr“ gesetzt, während die Situationen in den 
Herkunftsländern einer sicheren Rückkehr und Reintegration oftmals 
entgegenstehen. Die Diskussion spannt den Bogen von der politischen Debatte 
und der Beratungssituation hier zur Situation vor Ort. Was heißt es für 
Flüchtlinge und Migrant*innen zurückzukehren? Unter welchen Bedingungen 
kann von einer nachhaltigen Reintegration ausgegangen werden? Wie 
„freiwillig“ geschieht die Rückkehr heute tatsächlich und womit sehen sich 
Beratungsstellen konfrontiert?  
Die Diskussion gibt es frei zugänglich auf YouTube in deutscher 
(https://www.youtube.com/watch?v=BfaK8ArN1Fc&feature=youtu.be) und 

https://www.frankenwarte.de/unser-bildungsangebot/aktuell.html
https://www.refugee-trauma.help/
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/Migrationsatlas/migrationsatlas-2019-11.html?nn=283640
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/Migrationsatlas/migrationsatlas-2019-11.html?nn=283640
https://www.fes.de/themenportal-flucht-migration-integration/umfrage-was-die-deutschen-ueber-migration-denken/
https://www.fes.de/themenportal-flucht-migration-integration/umfrage-was-die-deutschen-ueber-migration-denken/
https://www.youtube.com/watch?v=BfaK8ArN1Fc&feature=youtu.be



 


 


Die Gesellschaft für Politische Bildung e.V. lädt in Koopera-
tion mit dem Netzwerk politische Bildung in der Bundeswehr 


vom 03. bis 05. Februar 2020 in die Akademie Franken-


warte Würzburg zum Seminar ein:  W 0604 


 


Völkischer Nationalismus, rechte Ökologiebewe-


gungen und soziale Rhetorik – Strategien und 


Ideologien von Neonazis, Neo-Salafisten und 


neueren extrem rechten Bewegungen in Dtl. 
Im Seminar werden Unterschiede und Gemeinsam-
keiten von extrem rechten Bewegungen in Ost- und 
Westdeutschland von 1945 bis heute aufgezeigt. Der 
Extremismus-Begriff wird aus sozialwissenschaftli-
cher Sicht erläutert, Unterschiede und Gemeinsam-
keiten am Beispiel neo-salafistischer und extrem 
rechter Bewegungen in Deutschland thematisiert. 
Hierbei wird insbesondere auf die Konzepte des "völ-
kischen Nationalismus" und rechter Ökologiebewe-
gungen eingegangen. Unter anderem anhand der 
sozialen und ökologischen Frage wird eine politische 
Verortung der AfD vorgenommen und diskutiert. Des 
Weiteren werden Ursachen für das Erstarken extrem 
rechter Bewegungen analysiert und Handlungsstrate-
gien erarbeitet. 


Alle Zimmer verfügen über Dusche, WC sowie Telefon mit Internet-
anschlussmöglichkeit. Empfang, Restaurant und ein Tagungsraum 
sind rollstuhlfreundlich erreichbar. Die Toiletten in Haus 1 sowie zwei 
Gästezimmer sind rollstuhlgerecht ausgestattet. Alle Gästezimmer 
sind Nichtraucher-Zimmer.  
 
Würzburg, 29.10.2019  
 
Mit besten Grüßen 
von Ihrem Team aus der Akademie Frankenwarte  
 
Anmeldeabschnitt (per Fax / Post/ Mail) zusenden an:  


Akademie Frankenwarte, Seminarsekretariat W 0604,  
Leutfresserweg 81-83, 97082 Würzburg 


--------------------------------------------------------------------------- 


O Am Seminar „Strategien u. Ideologien“ nehme ich teil. 
O ich möchte EZ  
O ich möchte DZ mit .................................................. 
O ich möchte vegetarisches Essen 
 
____________________________________________________ 
(Name, Vorname)  
 
_____________________________________________________ 
(Straße und Hausnummer)  
 
_____________________________________________________ 
(PLZ, Ort)                                       (Bundesland)  
 
_____________________________________________________ 
(E-Mail)  
 
_____________________________________________________ 
(Telefon, tagsüber)  
 
_____________________________________________________ 
(Beruf)                                            (Geb.-Datum)  


 


O Ich willige ein, dass die Akademie Frankenwarte meine 
personenbezogenen Daten zum Zweck der Durchführung und Evalu-
ation der Veranstaltung für sich und ihre Zuwendungsgeber erheben, 
verarbeiten und nutzen darf. (Für die Teilnahme erforderlich) 
 


O Ich willige ein, dass die Akademie Frankenwar-
te/Gesellschaft für Politische Bildung e.V.,  meine Daten für Informa-
tionen über ihre Angebote und die der Friedrich-Ebert-Stiftung, mit 
der sie  eng kooperiert, verwenden darf. (Diese Einwilligung ist frei-
willig und kann jederzeit schriftlich widerrufen werden) 


 
 
 
____________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 


Anmeldehinweise und Teilnahmebedingungen 
Verbindliche Anmeldung: 
Bitte melden Sie sich online unter www.frankenwarte.de/unser-
bildungsangebot/aktuell.html oder mit dem links angefügten Anmelde-
abschnitt an und überweisen Sie die Teilnahmepauschale bis spätes-
tens 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn auf unser Konto bei der:  


Sparkasse Mainfranken Würzburg 


IBAN DE85 7905 0000 0000 0611 76 


BIC BYLADEM1SWU 


mit Nennung Ihres Namens und der Veranstaltungsnummer W 0604. 
Ihre Anwesenheit ist während der gesamten Veranstaltungszeit Teil-
nahmevoraussetzung. 


Teilnahmepauschale: 


Die Teilnahmepauschale beträgt 150,00 €. Studierende und Schü-
ler_innen erhalten eine Ermäßigung von 50% auf diesen Betrag bei 
Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung (mit der Anmeldung bitte 
zusenden). Für Übernachtung im Zweibettzimmer und Verpflegung 
(ohne Getränke) in unserer Akademie entstehen Ihnen keine zusätzli-
chen Kosten. Bei Übernachtung im Einzelzimmer beträgt die Teilnah-


mepauschale 200,00 €. Die TN-Pauschale ist unabhängig von der in 
Anspruch genommenen Leistung. 
Stornierung: Ihre Stornierung muss schriftlich per Brief, Fax (0931 / 
80464-44) oder E-Mail (julia.reuss@frankenwarte.de) erfolgen. Erfolgt 
Ihre Absage bis zu sieben Wochen vor Veranstaltungsbeginn, entste-
hen Ihnen keine Kosten. Geht Ihre Absage später als sieben Wochen 


vor Veranstaltungsbeginn ein, berechnen wir eine Stornogebühr von 


25% der Teilnahmepauschale. Geht Ihre Absage später als zwei Wo-


chen vor Veranstaltungsbeginn ein, berechnen wir eine Stornogebühr 


von 50% der Teilnahmepauschale. Um eine Stornogebühr zu vermei-
den, besteht die Möglichkeit, eine_n geeignete_n Ersatzteilnehmer_in 
zu benennen. Bei Fernbleiben ohne vorherige Abmeldung bzw. Abmel-


dung erst am Anreisetag werden 100% der Teilnahmepauschale in 
Rechnung gestellt. 


Ausfall des Seminars: 
Bei zu geringer Teilnahmezahl oder in Fällen höherer Gewalt behalten 
wir uns die Absage des Seminars vor. Wir werden Sie zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt informieren und die Teilnahmepauschale zurückerstat-
ten. 


Anreisehinweise erhalten Sie im Internet unter www.frankenwarte.de 
oder wir senden sie Ihnen auf Wunsch gerne zu. 


Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung: 


Mit der Anmeldung zu unseren Veranstaltungen geben Sie Ihr Einver-
ständnis, dass wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der 
Durchführung und Evaluation der Veranstaltungen für uns und unsere 
Zuwendungsgeber, wie der Bundeszentrale für politische Bildung, er-
heben, verarbeiten und nutzen dürfen. Diese Daten werden ohne Ihre 
ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Nur wenn Sie auch der Informationszusendung zugestimmt haben, 
nutzt die Akademie Frankenwarte/Gesellschaft für Politische Bildung 
e.V.  und die Friedrich-Ebert-Stiftung, mit der wir eng kooperieren, Ihre 
Daten für diesen Zweck. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jeder-
zeit schriftlich widerrufen werden. 


 


 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.frankenwarte.de/unser-bildungsangebot/aktuell.html

http://www.frankenwarte.de/unser-bildungsangebot/aktuell.html

mailto:julia.reuss@frankenwarte.de

http://www.frankenwarte.de/





 


 


 


Seminarteam Stephanie Böhm, Co-Leiterin 
Akademie Frankenwarte, Würzburg 


 Birgit Mair, Institut für sozialwissen-
schaftliche Forschung, Bildung und Bera-
tung, ISFBB, Nürnberg. Die Rechts-
extremismus-Expertin beobachtete 
2012/13 den bayerischen NSU-
Untersuchungsausschuss u. konzipierte 
die Wanderausstellung: „Die Opfer der 
NSU und die Aufarbeitung der Verbre-
chen“; sie ist Verfasserin der Broschüre: 
„Extreme Rechte und Rassismus in Bay-
ern“ sowie „Die letzten Zeugen – meine 
Arbeit mit Holocaust-Überlebenden an 
Schulen“. (alle Seminareinheiten werden 
von und mit Birgit Mair gestaltet) 


 Montag, 03. Februar 2020 
bis 11.00 h Anreise  


11.00 – 13.00 h Begrüßung, Organisatorisches 
Stephanie Böhm, Birgit Mair 


 Vorstellungs- und Erwartungsrunde,  
Einführung in das Thema: 
Definitionen und Einordnungen 
extremer politischer Bewegungen in 
Deutschland 
Unterschiede zwischen „linken“, „rechten“ 
und islamistischen Gruppierungen aus 
sozialwissenschaftlicher Sicht 


 
13.00 h Mittagessen 


 
14.30 – 16.00 h 
 


Ein Blick in die Geschichte: Neonazismus 
und Rassismus in BRD & DDR – Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten 
 


16.15 – 18.15 h 


 


Demokratie stärken - Rechtsextremismus 
bekämpfen: Vortrag zu extrem rechten 
Bewegungen in Bayern im Zusammen-
hang mit der Ausstellung des BayernFo-
rums der Friedrich-Ebert-Stiftung (die 
Ausstellung ist während der gesamten 
Seminardauer zugänglich) 


18.15 h Abendessen 
  


 Dienstag, 04. Februar 2020 
  
ab 7.45 h Frühstück 
9.00 – 12.30 h Extreme Rechte und Rassismus in 


Deutschland 2014 bis 2019 - Völkischer 
Nationalismus, Frauen- und Klimafrage  


12.30 h Mittagessen 
  
14.30 – 16.30 h Und wie lässt sich die AfD verorten? 


Eine Analyse: Die AfD und die soziale 
und ökologische Frage 


 
16.45 – 18.00 h 


 
Opferperspektive: Die Folgen für die Be-
troffenen und die gesellschaftliche Aufar-
beitung rassistisch motivierter Verbre-
chen an den Beispielen NSU-Verbrechen  
(1998-2011), Rostock-Lichtenhagen 
(1992) und Halle (2019) 


18.00 h  Abendessen 


 Mittwoch, 05. Februar 2020 
  
ab 7.45 h Frühstück 
9.00 – 11.00 h 
 
 
 
11.15 – 12.30 h 


Verbrechen im Namen Allahs: Islamisti-
sche Bewegungen in Deutschland – Ent-
stehungsgeschichte, Ursachen und Er-
scheinungsformen 
Was braucht eine stabile Demokratie? 
Erarbeitung von Handlungsstrategien / 
Bei Bedarf Vertiefung einzelner Aspekte 
des Seminars 


  
12.30 h Mittagessen 
  
13.00 – 15.00 h Fortsetzung der Vormittagseinheit 


Klärung offener Fragen 


Birgit Mair 
15.00 – 15.30 h Abschlussdiskussion, Seminarkritik 


Verabschiedung, Seminarende 


Stephanie Böhm 
(Änderungen vorbehalten) 


Sie sind herzlich zum Seminar eingeladen! 


 


Zielgruppe dieses Seminars:  
Am Thema interessierte Bürgerinnen und Bürger. 


Lernziele: Aufklärung über und Sensibilisierung gegenüber men-
schenverachtenden politischen Bewegungen. Stärkung des demo-
kratischen Bewusstseins und Förderung des individuellen Engage-
ments, sich für demokratische Werte stark zu machen. 
 


Zugänglichkeit: Das Seminar ist von der Akademie Frankenwarte 
allgemein für interessierte Bürgerinnen und Bürger offen, zusätzlich 
angeschrieben werden Personen in der Interessendatei der Akade-
mie Frankenwarte.  
Darüber hinaus wird das Seminar öffentlich im Internet 
www.frankenwarte.de/unser-bildungsangebot/aktuell.html 
ausgeschrieben. 


Wir laden Sie ein: 


Modernes Tagen mit historischem Flair 
Die Akademie Frankenwarte ist seit über 50 Jahren ein politi-
scher Lern- und Begegnungsort für Bildungsarbeit im Sinne 
der Sozialen Demokratie.  
Sich Zeit nehmen für umfassende Information, Interesse an 
der Meinung anderer und Kommunikation mit womöglich An-
dersdenkenden sind Gegenstrategien, um Echokammern und 
Filterblasen zu überwinden.   
Hinzu kommt eine weitere wichtige Aufgabe, der wir uns stär-
ker denn je stellen möchten: „Wir müssen über Demokratie 
nicht nur reden – wir müssen wieder lernen, für sie zu strei-
ten“ (Zitat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier). 
Die Gesellschaft für Politische Bildung e.V. als Träger der 
Akademie Frankenwarte steht für diese Schwerpunkte des 
Bildungsprogramms: 


 Demokratie, Zeitgeschichte und Erinnerungsarbeit  


 soziales Europa und gerechte Weltordnung 


 gute und nachhaltige Gesellschaft 


 Gesundheit und würdevolles Leben 


 Kompetenzen fördern, Engagement ermöglichen 
Wenn Sie Gesellschaft und Politik konkret mitgestalten wol-
len und Kreativität für Veränderung nutzen möchten, dann 
sind unsere Veranstaltungen das richtige Angebot für Sie. 
Alle unsere Angebote finden Sie auch auf unserer Homepa-
ge unter www.frankenwarte.de 
 


Akademie Frankenwarte, Leutfresserweg 81- 83 
97082 Würzburg, Telefon: 0931 / 80464-0  (Zentrale) 
Sekretariat: 0931 / 80464-347 


e-mail: julia.reuss@frankenwarte.de 


Fax: 0931 / 80464-44, www.frankenwarte.de 
 



http://www.frankenwarte.de/unser-bildungsangebot/aktuell.html
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Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

englischer 
(https://www.youtube.com/watch?v=2f9dM_U8zjc&feature=youtu.be) Sprache.  
 

8. Hilfen für die Bewerbung auf eine Arbeitsstelle, eine Ausbildung oder ein 
Praktikum 
Die Seite fluechtlingshelfer.info hat online verfügbare Hilfsmittel zum Thema 
Bewerbung auf einer Seite zusammengetragen. Diese Hilfen sind teilweise in 
verschiedenen Sprachen erhältlich und können die Beratung vor Ort ergänzen 
und Geflüchtete dabei unterstützen, selbst aktiv zu werden: 
https://fluechtlingshelfer.info/index.php?id=20&tx_news_pi1%5Bnews%5D=387
&cHash=7bb59540729c20e2496ad32d5485006f  

 
Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.  
Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende und weiterhin viel Kraft 
für Ihr großartiges Engagement. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Tobias Goldmann  
 
 

 
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V.  
Ehrenamtskoordination Flüchtlingshelferkreise - Integrationslotse 
Randersackerer Straße 25  
97072 Würzburg  
Tel. 0931 38659-118  
Fax 0931 38659-199  
Mobil 0172 7926928  
mailto: t.goldmann@caritas-wuerzburg.org  
www.caritas-wuerzburg.org 

 
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration 
gefördert 

 
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, schreiben Sie mir gerne eine formlose 
Antwortmail.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2f9dM_U8zjc&feature=youtu.be
https://fluechtlingshelfer.info/index.php?id=20&tx_news_pi1%5Bnews%5D=387&cHash=7bb59540729c20e2496ad32d5485006f
https://fluechtlingshelfer.info/index.php?id=20&tx_news_pi1%5Bnews%5D=387&cHash=7bb59540729c20e2496ad32d5485006f
mailto:t.goldmann@caritas-wuerzburg.org
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